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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
ns'ch § '9 Ahs. 1 Bundesbaugesetz (BBauG in der F'F.ssung ' vom 
18.8.1 976 und §§ 1-23 der BauLutzungsverordnung (BauNVO) 
i n der Fassung v om 1 5.9.~977. 

1.'1 Art und Maß der baulichen Kutzung 
(§ 9 Abs. '1 Zi f f. 1 BBauG und §§ 1-23 Bau1' ~ Vü) 
In Anwendung von § 4 Ahs. 4 BauN VG wird festgesetzt ~ da ß 
i n Teilbereichen pro Gebäude bzw. HB use inhpit : be ~ Joppel-
h äuaern : maximal 2 Wohnungen zulässig sind . 
( Bie h ~ Planeint rag r utznngs s ch&bl one) 
tfe-i der lf'estsetzung "+lt l darf dieses zusätzl iche Geschoß 
nur ein anrechenbares ' D nter g e s~hoß i m Sinne von § 2 Abs.6 
u.nd 8 LBO sein~ bei dem jedoch di e zuläss i ge mit t lere 
Geländehöhe max. 1.5 m betragen darf. 
Di e Bautiefe wird-l ID gE:!Sflmt en "&llgemei nen W'oJmgebiet" 
ouf max. 1 2 m festgelegt. 

1.2 Bauweise 

'1 .4 

(§ 9 Aba. ~ Ziff. 2 BBauG und § 22 BauNVO ) 
bur das gesamte Baugebiet wird offene Bauweise (0) f est-
gesetzt. In Teilbereicher ~ sind nur Doppel- und Einz-elhäuser 
oder nur Einze-lhäuser zulässig. 
(Siehe Plsneintrag Nutzungsscheblone) . 

stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BBDuG) 

,Die Stellung der Gebäude ist durch die im P le ~ darge-
~t 8 1 J te Firstrichtung verbindlich f estgeset zt. 

(l~ C1 .. I~;' , w. i1 ,~ ' :. . . rt- u.1 ~>'i~ W(1' (;-vI" t-f' ~ J 'f 1fiy 
Nebensnlagen \! C .{t.;: 1< ' / 

(§ 9 Abs. '1 ~ f~. 4 . u. Ziff . 1 0 B bLUG U •. § / 1 4 .,..,J3 [. ~ N VO ) .. 
Nebenenlagen (lß ~e nlcht der Vers orgung dlene ~ d. Ge'baude 
im Sinne von ~ ? (2) LBO. sind b i s zu einer Gr öße von 
15 cbm zugelassen. In Teil bereichen (siebe Planeintrag 
IIAnb auv erbotsflächell

) sind k eine Nebenanlagen zulässig. 

' 1.5 Stellplätze und G~r8gen, 

(§ 9 Aba. 1 Ziff. 4 BBauG) 
Stellplätze oder Garagen sind im Rahmen von § 23 Abs. 5 
BauNVO i. V.m. § 7 Abs. 3 LEO auf dem Grundstück zulässig, 
soweit sie nicht im Plan verbindlich festgelegt sind. 
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1.6 Geh-, Fahr- und Leit~gsrechte 
-._- (§ 9 Abs. 1 Ziff. 21 BBauG) 

. ; 

Die ausgewiesenen öffentlichen Leitungsrechte dienen 
der Einlegung von Versorgungsleitungen. 
Die ausgewiesenen privaten Geh- und Leitungsrechte 
dienen dem Zugang und der Ver- und Entsorgung der da-
hinterliegenden Baugrundstücke. 
Die Inanspruchnahme der Fläche ist durch eine Grunddienst-
barkeit zwischen dem Eigentümer und dem Begünstigten zu 
regeln. 

1.7 Sichtfelder 
(§ 9 Abe. 1 Ziff. 10 BBauG) 
Im Bereich der eingetragenen Sichtfelder sind sichtbe-
hindernde Nutzungen (z.B. Bepflanzung oder Einfriedi gung) 
nur bis zu einer Höhe von 0,70 m ab Fahrbahnooerkante 
zulässig • 

1 .8 Pflanzgebot und Pflanzbindung 
(§ 9 Aba. 1 Ziff. 25 BBauG) 
Die im Bebauungsplan eingetragenen Pflanzgebote bzw. 
Gebote zur Pflanzerhaltung dienen- einer landschsfts-
gemäßen Gestsl tung der Uferzone d'es Weilerbaches • 

2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften 

- \ .. 

nach § 111 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 
6.4.1964 in der Fassung vom 20.6.1972. 

2.1 Dachausbildung 
Firstrichtung siehe Planeintrag! 
Dachform: geneigte Dächer~ Dachneigung 22° - 32°. 
Versatz der Dachflächen- im Firs~ ~ max. 1,0 m • . 

(. Bei symmetrischer Dachneigung" Kn:ie , ~tock max. 0,5 m, 
bei asymmetrischer Dachneigung Knies~~ck hangseits 
max. 1,0 m, talseits max. 0,5 m. ~, " 

Festsetzungen siehe untenstehende SkizIZ8 r ', · ~ 
..... "' .. ~.....:::'l;~ 
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2.2 Garegen 

Ga~ägen am Hang sind als erduberdeckte 0der Erddruck-
g arage~ auszuführen. 

nBX . h Oh e ta~ ~ e~t~g , ·,5 ill . 

2.3 Farbgebung der Gebäude 
Grelle Farbtöne sowie glänzende r'i at erialien sind unzu-
lässig. 

2.4 t;estaltung privater Verkehrsflächen 
Garagenzufahrten, Einstellplätze und die privaten Zugänge 
zu den hinterliegenden Gebäuden sind in Betonverbundsteinen, 
Rasensteinen oder Kleinpflaster herzustellen. 

2.5 Flächen' für Aufschüttungen und Abgrabungen 
Aufschüttungeh von Terrassen am Hanggelände sind bi s zu 
1,00 m zulässig . Bei größeren rröhendifferenzen ist das 
Gel'ände entsprechend zu staffeln. 

2.6 Stützmauern 
Am Har~ggelände sind Stützmauern bis zur Höhe des anstehenden, 
nicht aufgefüllten Geländes' zulässig, wobei jedoch eine max. 
Höhe von 1,50 m nicht überschritten werden darf. 
Bei konstruktiv erforderlichen höheren Stützmauern, muß sb 
1 ,50 m die Stützmauer terrassiert werden. 



VERFAHRENSVERMERKE : 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS: 

DIe Aufstell ung des Bebauungsplanes wurde 

am 24.APRll 1978 gemäß 

~ 2 Abs. (1) Bu ndesbaugesetz (BB,auGl in 

d ~ r Fassung vom 18.8 .1976 (BGBI. S. 2221) 

vom Gemeinderat der Unlversität s:;tadt Tü· 

bingen 

beschlossen und am ' 25. HOV. 1918 
öffent lich bekanntgemacht. 

2. BURGERBETEl LlGUNG 

DI@ Burg@rb@telligung erfolgte gern . !§ 2ä 

Abs. 1 BBauG am 30. NOV. 1978 
bzw. in der Zelt vom 1. 12.1978 
bis 15.12.1978 

3. AUSLEGUN GSBESCHLUSS: 

den B'ebauungsplan als Entwurf und dessen 

öffentli che Auslegung beschlossen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG: 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begrün· 

dung hat vom 29. JUNI 1919 
bis lQ,.JU.LLJ979 ... in Tübingen 

öffentlich ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCHLUSS: 

Der Beb8uungsplan wurde gemäß § 10 

BBauG vom Gemeinderat der Universi· 

ta1sstadtTübingen am' J5 .. 0~J ~ J~1.9 . 
als Satzung beschlossen. 

6. GENEHMIGUNG: 

Der 8ebauungsptan wurde durch Erlaß 

des Reg. Pras. Tübi.~n gemäß § 11 

4. MARZ 1980 BBauG am .. _.. . ... ,........ . . ..... ..... . 

mit Erlaß Nr. 11.4.8/]9 ........ .......... . 
genehmigt. 

7. INKRAFTTRETEN: 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes 

wurde am . ... 22 . ~MÄ . RZ ... 19.60 .. . 
gemäß § 12 BBauG ortsüblich bekannt 

gemacht. Mit d.eser Bekanntmachung 

wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


